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Nachrichten aus dem Mieterverein
Dresden

�NachdemdieMitgliederal-
ler drei Landesverbände

der Parteien der zukünftigen
Staatsregierung (CDU, SPD und

Koalitionsvertrag stärkt Mieter in Sachsen
Mietpreisbremse, Zweckentfremdungsverordnungunddie Verlängerung

der Kappungsgrenzenverordnung sollen kommen
Grüne)denKoalitionsvertragbil-
ligten, drängt der Mieterverein
Dresden gemeinsam mit dem
DMB-Landesverband Sachsen
auf die baldige konkrete Umset-
zung der vielfältigen Maßnah-
men imBereichBauenundWoh-
nen.
Anke Matejka, Mietrechtsexper-
tin und Vorsitzende des DMB-
Landesverbandes, begrüßt die
Ankündigungen der landespoli-
tischen Ziele: „Mit der konkreten
Zielsetzung, noch im Jahr 2020
die Mietpreisbremse für die bei-
den großen Ballungszentren in
Sachsen einzuführen, wird eine
langjährige Forderung des Lan-
desverbandes umgesetzt.“ Nach
Einführung der Verordnung zur
Mietpreisbremse darf bei Neu-
vermietungen kein Mietzins von

mehr als zehn Prozent über der
ortsüblichen Vergleichsmiete
vereinbartwerden. „Wirverspre-
chen uns davon einen dämpfen-
den Effekt auf die unverhältnis-
mäßige starke Preisentwicklung
bei Neuvermietungsmieten.“
Der Landesverband unterstützt
die Kommunen in ihrer Forde-
rung, die Kappungsgrenzenver-
ordnung über den 30. Juni 2020
hinaus zu verlängern. Der Koali-
tionsvertrag schafft die Voraus-
setzungen füreinsofortigesHan-
deln der neuen Staatsregierung.
Nicht nur in den Großstädten
Dresden und Leipzig, sondern
zwischenzeitlich auch in den an-
grenzenden Gemeinden wird
Wohnraum immer knapper. Mit
derAnkündigungderKoalitions-
partner, die rechtlichen Voraus-

setzungen zur Eindämmung
lokalspezifischer Wohnraum-
zweckentfremdung zu schaffen,
wird eine weitere, aus unserer
Sicht dringend notwendige,
wohnungspolitische Maßnahme
umgesetzt. „Wenn Wohnraum
zweckentfremdet oder nicht ver-
mietet wird, wird dem Woh-
nungsmarkt dringend benötig-
ter Wohnraum insbesondere im
niedrigen und mittelpreisigen
Segmententzogen“, soAnkeMa-
tejka.
Neben diesen Maßnahmen zum
SchutzvonMieternvorextremen
Steigerungen der Mietpreise for-
dert der Landesverband weiter-
hin Unterstützungen von Inves-
titionen in Wohnungsneubau
und Förderung, insbesondere
des sozialenWohnungsbaus. �

�Das Landgericht Leipzig
urteilte auf die Unterlas-

sungsklage des Mieterschutz-
Verein Oberlausitz/Niederschle-
sien am 5. September 2019 (Az.
08 O 1620/18) hin, dass folgende
Klauseln in Mietverträgen un-
wirksam sind:
„Endet das Mietverhältnis wäh-
rend einer laufenden Abrech-
nungsperiode, ist eine Zwi-
schenablesung der Verbrauchs-
erfassung Geräte vorzunehmen.
Hierfür anfallende Zusatzkosten
trägt derMieter.“ Sowie
„zu Beginn und zum Ende des
Mietverhältnisses findet eine
Zwischenablesung der Ver-
brauchserfassung Geräte durch
das Unternehmen, dass die Ne-
benkostenabrechnung erstellt,
statt. Hierfür anfallende Kosten
trägt derMieter.“
Nach Ansicht der Richter be-

AAnnkkee  MMaatteejjkkaa

Aktuelles Urteil des Landgerichts Leipzig
Nutzerwechselgebühr nicht formularmäßig auf Mieter abwälzbar

nachteiligen diese Klauseln Mie-
ter in unangemessener Art und
Weise. Nach den Regeln des Bür-
gerlichen Gesetzbuches sind Re-
gelungen in Mietverträgen mit
diesem Wortlaut daher nicht bin-
dend, d. h., ein Vermieter kann
die Kosten für Zwischenablesun-
gen nicht unter Berufung auf die-
se Mietvertragsbestimmungen
vom Mieter verlangen. Hinter-
grund ist, dass Vermieter-Ver-
waltungskosten nicht auf Mieter
umlagefähig sind. Diese Ansicht
entspricht auch der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs.
Mitgeteilt von Stephan Brünn,
Mieterschutz-Verein Oberlau-
sitz/Niederschlesien
Sind Urteile nicht veröffentlicht,
können Sie diese in anonymi-
sierter Form unter Angabe des
Aktenzeichens bei den jeweili-
gen Gerichten erhalten.                     �
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�Der Mieterverein Dresden
veröffentlichte in Zusam-

menarbeit mit dem Deutschen
Mieterbund auf Grundlage der
Abrechnungsdaten des Jahres
2017 den aktuellen Betriebskos-
tenspiegel 2019 für Dresden.
Dem Betriebskostenspiegel lie-
gen 3,834 Millionen Quadratme-
ter Mietwohnungsfläche zu-
grunde. Im Durchschnitt muss-
ten Mieter 2,24 Euro je Quadrat-
meter und Monat an Betriebskos-
ten zahlen. 
Rechnet man alle denkbaren Be-
triebskostenarten mit den jewei-
ligen Einzelbeträgen zusammen
– dabei wird unterstellt, dass alle
Betriebskostenarten im Einzel-
fall anfallen – kommt man auf ei-
ne Preisspanne zwischen 2,02
und 3,10 Euro je Quadratmeter
und Monat und durchschnittlich
2,48 Euro je Quadratmeter und

Monat. Nicht in jeder Betriebs-
kostenabrechnung sind jedoch
alle Betriebskostenarten enthal-
ten.
Die Kosten für Heizung und
Warmwasser sind im Abrech-
nungsjahr 2017 stabil geblieben
und liegen im Durchschnitt bei
1,03 Euro je Quadratmeter und
Monat. Hier wird die Höhe der
Kosten vor allem durch klimati-
sche Einflüsse, durch den ener-
getischen Zustand der Wohnung
und durch starke Preisunter-
schiede sowohl zwischen Heizöl,
Gas und Fernwärme als auch
zwischen den einzelnen Gas-
und Fernwärmeversorgern be-
stimmt. Während zum Beispiel
die Kosten für ölbeheizte Woh-
nungen spürbar angestiegen
sind, sanken die Kosten für Gas
und Fernwärme.
Die von uns ausgewerteten Da-

Neuer Betriebskostenspiegel veröffentlicht
Betriebskostenspiegel für Sachsen weist Kosten für 15 Positionen aus

ten weisen eine Bandbreite von
0,74 bis 1,89 Euro je Quadratme-
ter und Monat auf. Für eine 80
Quadratmeter große Wohnung
ergeben sich somit durch-
schnittliche Heiz- und Warm-
wasserkosten in Höhe von
988,80 Euro im Jahr. Letztlich
entfallen rund 50 Prozent der
tatsächlich gezahlten Betriebs-
kosten auf Heizung und Warm-
wasser.
Ein Betriebskostenspiegel dient
als Orientierungshilfe für Woh-
nungssuchende, Mieter, Vermie-
ter, Verwalter und Behörden. Er
schafft Transparenz, liefert An-
haltspunkte für die Prüfung von
Abrechnungen nach dem Ge-
sichtspunkt der Wirtschaftlich-
keit und gibt Hinweise über Ein-
sparmöglichkeiten. Er ist jedoch
kein rechtsverbindliches Doku-
ment. Aufgrund erheblicher Un-

terschiede in der Ausstattung
und Beschaffenheit der Grund-
stücke und Gebäude sowie im
Verbrauchsverhalten der Nutzer
können die individuellen Kosten
mehr oder weniger von den
Durchschnittswerten abwei-
chen. Andererseits können auch
Abrechnungsfehler, unzulässige
bzw. unwirtschaftliche Kosten
oder fehlerhafte Umlageschlüs-
sel Ursache für Mehrkosten sein.
Der Mieterverein Dresden rät
Mietern deshalb in jedem Fall zu
einer Prüfung ihrer Betriebskos-
tenabrechnung, und das nicht
nur, wenn eine Nachzahlung ge-
fordert wird.
Der neue Betriebskostenspiegel
2019 für Dresden ist auf der Inter-
netseite des Mietervereins Dres-
den www.mieterverein-dres-
den.de unter der Rubrik Infos &
Service abrufbar.                                    �
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Veranstaltungshinweise
� Zweiter Aktionstag: Feuchtigkeit und Schimmelbildung
26. Februar 2020, 15.00 bis 19.00 Uhr:
Was beeinflusst Schimmelbildung? Wie kann ich vorbeugen?
Wie verhalte ich mich mietrechtlich gegenüber dem Vermie-
ter? Welche technischen Möglichkeiten gibt es, Feuchtigkeit in
der Wohnung zu identifizieren? Diese und weitere Fragen be-
antworten unsere Experten in zwei Vortragsrunden.
15.00 bis 16.30 Uhr: 1. Expertenrunde
17.00 bis 18.30 Uhr: 2. Expertenrunde
Veranstaltungsort: Veranstaltungsraum der 
Verbraucherzentrale, Fetscherplatz 3, 3. OG
Teilnahme kostenfrei
Information und Anmeldung (begrenzte Sitzplatzanzahl): 
Telefon 0351/86 64 50 oder per Mail an 
info@mieterverein-dresden.de
� Kurse an der Volkshochschule Dresden 
11. März 2020, 18.00 bis 20.15 Uhr:Mieterhöhungen – wann
sind sie zulässig und was ist zu beachten?
Eine Mieterhöhung ist grundsätzlich möglich, wenn die gezahl-
te Miete geringer als der ortsübliche Betrag ist und bestimmte
formale und inhaltliche Anforderungen erfüllt sind. Im Kurs
wird daher erläutert, wie die gesetzlichen und vertraglichen
Möglichkeiten von Mieterhöhungen ausgestaltet sein müssen. 
Dabei wird auf die Themen Anpassung an die ortsübliche Ver-
gleichsmiete, Modernisierungsmieterhöhung, Erhöhung der
Vorauszahlung, Staffelmiete und Indexmiete eingegangen.
Ausführlich wird darauf eingegangen, wie der neue Mietspiegel
Dresden aufgebaut ist und sich die ortsübliche Vergleichsmie-
te in Dresden konkret berechnet.
Veranstaltungsort: VHS Dresden, Annenstraße 10
Kursgebühr 8 Euro
Information und Anmeldung: 
VHS Dresden, Telefon 0351/25 44 00 oder im Internet unter
www.vhs-dresden.de
24. März 2020, 18.00 bis 20.15 Uhr:
Betriebskostenabrechnung – Die zweite Miete
Alle Jahre wieder erhalten Mieter eine Betriebskostenabrech-
nung. Aber ist die auch korrekt? Im Kurs werden unter ande-
rem gesetzliche Vorschriften und die Rechtsprechung zu Be-
triebskosten dargestellt. Dabei werden folgende Fragen ge-
klärt: Was kann umgelegt werden? Wie werden Betriebskosten
richtig verteilt?
Veranstaltungsort: VHS Dresden, Außenstelle Gorbitz, 
Helbigsdorfer Weg 1
Kursgebühr: 8 Euro
Information und Anmeldung: 
VHS Dresden 0351/25 44 00 oder im Internet unter 
www.vhs-dresden.de

�Bezahlbarer Wohnraum
wird immer knapper, Woh-

nungen werden teuer saniert und
modernisiert, die Mieten steigen,
Mieter werden verdrängt, Woh-
nungen werden in Eigentums-
wohnungen, Ferienwohnungen,
Büros umgewandelt, Häuser
werden verkauft und gewinn-
bringend weiterverkauft, Wohn-
raum wird zu Betongold und zu
Aktien an der Börse – auf der Stre-
cke bleiben die Mieter.
In den vergangenen Monaten
gingen immer wieder tausende
Menschen in Deutschland und
Europa auf die Straße, um für be-
zahlbares Wohnen, gegen Ver-
drängung und Zwangsräumun-
gen zu demonstrieren. 
Am 28. März 2020 gibt es wieder ei-
nen europaweiten Aktionstag. Be-
reits im vergangenen Jahr hatten
Mieterinitiativen, Verbände und

Internationaler Aktionstag gegen Mietenwahnsinn
„Housing Action Day“ am 28. März 2020 – Demonstrationen auch in Dresden

Gewerkschaften zu Demonstra-
tionen gegen überzogene Mieten
und Verdrängung aufgerufen.
Der „Housing Action Day“ 2020
steht unter dem Motto „Wohnen
für Menschen statt für Profite“.
In vielen deutschen Städten, da-
runter auch Dresden, beteiligen
sich Initiativen und Verbände an
diesem Tag. 
Mieterinnen und Mieter aus Dres-
den sind eingeladen, sich an dem
Aktionstag gegen Mietenwahn-
sinn und Verdrängung zu beteili-
gen und gemeinsam für ein be-
zahlbares Wohnen und eine le-
bendige Stadt für alle sowie für ei-
ne neue Wohnungs- und Mieten-
politik – eine Politik, die Finanz-
investoren und Vermieter nicht
immer reicher und Mieterinnen
und Mieter nicht immer ärmer
werden lässt – zu demonstrieren.
In Dresden wird es am 28. März

2020 ab 14.00 Uhr eine Kundge-
bung auf der Lingnerallee geben,
die den Abschluss einer Aktions-
woche bildet. Genaue Informa-
tionen zum Tag und zur Aktions-
woche finden Sie auf der Inter-
netseite https://dresden.mieten-

wahnsinn-stoppen.de. Interes-
sierte, die sich gern in Vorberei-
tung und Durchführung einbrin-
gen wollen, nehmen bitte
über dresden@mietenwahn-
sinn-stoppen.de Kontakt zu den
Veranstaltern auf.                                        �


